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Auftragsschein App-Schnittstelle 
 

- Anlage zur Auftragsverarbeitungsvereinbarung - 

 

 

Vorbemerkungen 

Der Auftragsschein dient zur Leistungsspezifizierung der im Auftrag erfolgenden Verarbeitung 

personenbezogener Daten. Begriffsdefinitionen des Auftragsverarbeitungsvertrags geltend ent-

sprechend für diesen Auftragsschein. 

 

 

1. Auftragsvereinbarung 

1.1. Grundlage dieser Auftragsverarbeitung bildet die Nutzung mobiler Applikationen (nachfolgend 

auch „App“ genannt), diese werden in der Ziffer 1.2 benannt. Zweck der „App-Schnittstelle“ ist, 

Daten des Nutzers der Applikation in das Warenwirtschaftssystem der Apotheke sicher zu über-

tragen. 

 

1.2. Es werden folgende Applikationen mit der App-Schnittstelle ausgestattet 

 

Applikations-Bezeichnung Betreiber 

a. Amamed 

b. Linda Apotheken 

c. Gesund.de 

Apozin GmbH 

Linda AG 

Gesund.de GmbH & Co. KG 

 

 

2. Aufgaben des Auftragnehmers & Zweck der Auftragsverarbeitung 

2.1. Der Auftragnehmer stellt die Warenwirtschaftssysteme zur Verfügung. Die App-Schnittstelle 

dient zu der Anbindung des APP-Nutzers, damit dieser die Applikation wie beabsichtigt fortlau-

fend einsetzen kann, um Bestellungen an die Warenwirtschaftssysteme und folglich an Apothe-

ken zu übermitteln. 

2.2. Die App-Schnittstelle wird von dem Auftragnehmer gewartet und fortlaufend verbessert, damit 

deren Funktionalität kontinuierlich sicher gewährleistet werden kann. In dem Datenübermitt-

lungsprozess von Applikationsnutzer zur beauftragten Apotheke erfolgt eine Verschlüsselung 

der Auftragsdaten des Nutzers und eine ausschließliche Entschlüsselung bei der jeweilig be-

auftragten Apotheke. In diesem Prozess ist die Schnittstelle involviert und dient der verschlüs-

selten und sicheren Datenübertragung zwischen Nutzer und Apotheke, die ein Warenwirt-

schaftssystem von der ADG einsetzt. Anschließend werden die verarbeiteten Daten wieder ver-

schlüsselt und an den Nutzer zurückgesendet. Insgesamt wird in dem Datenübermittlungspro-

zess eine „Ende-zu-Ende-Verschlüsselung“ sichergestellt. 

2.3. Eine Verarbeitung der in Ziffer 4 benannten Daten erfolgt durch den Auftragnehmer und dessen 

Erfüllungsgehilfen. 

 

 

3. Dauer 

Die Dauer dieser Auftragsverarbeitung entspricht der Laufzeit der Leistungsvereinbarung zwi-

schen Auftraggeber und Auftragnehmer. Rechte der Parteien zur außerordentlichen Kündigung 

bleiben hiervon unberührt. 
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4. Art der Daten 

Gegenstand der Auftragsverarbeitung ist eine Verarbeitung der folgenden Kategorien perso-

nenbezogener Daten. 

 

 Datenkategorie Optionale ergänzende Beschreibung 

☒ Fotografien Bilder von Medikament-rezepten 

☒ Adresse Der Applikationsnutzer / Rezeptdaten 

☒ Geburtsdatum Rezeptdaten 

☒ IP-Adresse und IT-Nutzung Durch Nutzung der Applikation 

☒ Vor- und Zuname, Titel Rezeptdaten 

☒ Standort 

Möglich in Rahmen der Applikationsnut-

zung. 

Privacy by Default: Funktion ist als Vor-

einstellung i.d. Applikation deaktiviert. 

Weitere Fragen sind an den Betreiber 

der Applikation zu richten. 

☒ Gesundheitsdaten (Art. 9) Rezeptdaten des Endkunden 

 

 

5. Kategorien betroffener Personen 

 

 Kategorie der betroffenen Personen Optionale ergänzende Beschreibung 

☒ Nutzer Der in der Ziffer 1.2 aufgeführten Applikationen 

 

 

6. Ort der Datenverarbeitung 

Eine Verarbeitung der o.g. Daten von den o.g. betroffenen Personen für den o.g. Zweck erfolgt 

ausschließlich bei dem Sitz des Auftraggebers, Auftragnehmers und oder des Unterauftragsver-

arbeiters. 

 

 

7. Unterbeauftragung 

Der Auftraggeber stimmt einer Beauftragung des in der Übersicht der Unterauftragsverarbeiter 

benannten Unternehmen als Unterauftragnehmer des Auftragnehmers für die o.g. Auftragsver-

einbarung zu. 

https://www.adg.de/rechtliches/download

